
10 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

3. 7. 1956. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz, vom 1956, 
womit das Bundesgesetz über die Einhebung 
eines Wohnbauförderungsbeitrages neuerlich 

abgeändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Bundesgesetz vom 17. Dezember 1951, 
BGBL Nr. 13/1952, über die Einhebung eines 
Wohnbauförderungsbeitrages, in der Fassung 
des Bundesgesetzes vom 7. Juli 1954, BGBL 
Nr. 155, ~ird wie folgt abge~ndert: 

1. Im § 2 Abs. 2, erster Halbsatz, sind die 
Worte "Höchstbetrag der Bemessungsgrundlage" 
durch die Worte "Höchstbetrag, der in der 
Krankenversicherung als Höchstbeitragsgrund
lage gilt" zu ersetzen. 

2. Im § 2 Abs. 3 haben die Bestimmungen 
unter lit. e und f zu lauten: 

"e) Dienstnehmer (Heimarbeiter), die wegen 
Geringfügigkeit der Beschäftigung im 
Sinne des § 5 Abs. 1 Z. 2 und Abs. 2 
ASVG. von der gesetzlichen Kranken
versicherung oder, soweit eine solche nicht 
in Betracht kommt, von der gesetzlichen 
Pensionsversicherung ausgenommen sind; 

f) Dienstneh~er, soweit ihnen als An
gehörigen ausländischer diplomatischer Ver
tretungsbehörden die Vorrechte der Ex
territorialität zustehen oder, soweit sie als 
Angehörige konsularischer Vertretungs
behöl'den oder auf Grund der Verordnung 
der Bundesregierung vom 18. Jänner 1955, 
BGBl. Nr. 40, womit zwischenstaatlichen 
Organisationen Privilegien und Immuni
täten eingeräumt werden, von der Lohn
steuer befreit sind;". 

3. Im § 3 hat Abs. 1 zu la~ten: 
,,(1) Der Beitrag beträgt für jeden beitrags

pflichtigen Dienstnehmer (Heimarbeiter), der in 
der Kranken- oder Pensionsversicherung pflicht
versichert ist, 5 v. T. der allgemeinen Beitrags
grundlage (in der Krankenversicherung der 
Bundesangestellten der Bemessungsgrundlage) 
der Krankenversicherung beziehungsweise, wenn 
der Dienstnehmer (Heimarbeiter) in der 
Krankenversicherung nidlt pflichtversichert ist, 

der Pensionsversicherung, in jedem Fall jedoch 
nur bis zu dem Höchstbetrag, der als Höchst
beitragsgrundlage in der gesetzlichen Kranken
versicherung gilt. Für die Dienstnehmer (Heim
arbeiter), die weder in der Krankenversicherung 
noch inder Pensionsversicherung pflidlt
versichert sind, beträgt der Beitrag 5 v. T. des 
Arbeitsverdienstes aus dem Dienstverhältnis, für 
das der Beitrag zu entriduen ist, bis zu dem 
Höchstbetrag, der in der gesetzlichen Kranken
versicherung als Höchstbeitragsgrundlage gilt." 

4. Im § 5 Abs. 1 ist das Wort "Renten
versicherung" jeweils durch d'1s Wort '"Pen
sionsversicherung" und das Wort ,;Versidle
rungsträger" durch ,die Worte "Träger der ge
setzlichen Krankenversicherung" zu ersetz~n. 

5. Im § 5 hat Abs. 5 zu lauten: 
,,(5) Die Träger der ,geseQZlichen Kranken

versicherung haben die in einem' Kalendermonat 
eingehobenen Beiträge nach Abzug der Ver
gütung nach Abs. 4 bis zum Zwanzigsten des 
darauffolgenden Monates an den Bundes-W ohn
und Siedlungsfonds abzuführen. Für verspätet 
abgeführte Beiträge sind ab dem Fälligkeitstage 
Verzugszinsen in der Höhe von 2 v. H. über der 
jeweiligen Rate der Oester.reichischen National
bank für den Wechseleskompte zu leisten." 

6. Im §' 8 hat an Stelle der Worte "Kranken
oder Rentenversicherung" das Wort "Kranken
versicherung" zu treten. 

7. Im § 10 ist als neuer Abs~ 2 einzufügen: 
,,(2) (Verfassungsbestimmung.) Die Voll

ziehung dieses Bundesgesetzes in seiner jeweiligen 
Fassung - soweit es die Einhebung eines 
Wohnbauförderungsbeitrages zum Gegenstand 
hat - ist auch in den Belangen Bundessache, 
hinsichclich deren das Bundes-Verfassungsgesetz 
etwas anderes bestimmt." 

8. Im § 10 wird der bisherige Abs. 2 zum 
Abs.3. 

Artikd 11. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Wirksamkeit 
vom Beginn der Beitragsperiode Jänner 1956 
in Kraft .. 

(2) Mit der Vollziehung des Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Der auf Grund der Bestimmungen des Bundes- lejstenden Beitrag an den Bundes'-Wohn- und 
gesetzes vom 17. Dezember 1951, BGBl. Nr. 13/ Siedlungsfonds dar. Er wird an Stelle der gemäß 
1952, über die Einhebung eines W ohnbauförde- § 4 lit. b des Bundesgesetzes vom 15. April 1921, 
rungsbeitrages, in der Fassung des Bundes- BGBl. Nr. 252, betreffend Ausgestaltung des 
gesetzes BGBl. Nr. 155/1954 zu leistende Staatlichen Wohnungsfürsorgefonds zu einem 
Wohnbauförder1.'lrigsbeitrag ist, soweit für die Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds (BFG.) yor
nach diesem Bundesgesetz beitragspflichtigen gesehenen jährlichen Beitragsleistungen der 
Dienstnehmer (Heimarbeiter) Beiträge .zur ge- Arbeit(Dienst)geber an den Bundes-Wohn- und 
setzlichen Kranken- oder Rentenversicherung zu Siedlungsfonds eingehoben, deren Höhe jähr
leisten sind, gemeinsam mit den Beiträgen zur lich durch eine vom Bundesministeriulfl für 
Kranken- .oder Rentenversicherung von dem soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
für die Einhebung zuständigen Versicherungs- Bundesministerium für Handel und Wieder
träger einzuheben; hiebei sind die Vorschriften aufbau erlassene Verordnung' festgesetzt wurde. 
der gesetzlichen Krankenversicherung über die Eine solche Regelung wurde durch die Verord
Einhebung, Einbringung und Rückzahlung der nung BGBl.. Nr. 475/1937 letztmalig für das 
Krankenversieherungsbeiträge entsprechend an- Jahr 1938 getroffen. ' 
zuwenden. Diese in § 5 vorgesehene Art der Das BFG. trat, wie sich aus den vorstehenden 
Einhebung des Wohnbaufärderungsbeitrages Ausführungen ergibt, bereits in einem Zeit
kommt in der weitaus überwiegenden Anzahl punkt in Kraft, in dem die Kompetenzbestim
der Fälle zur Anwendung. mungen der Art. 10 bis 13 und 15 des B.~VG. 

Die bisher geltenden sozialversicherungsreeht- gemäß §' 42 Abs. 1 des Verfassungs,-übergangs-
. lichen Vorschriften wurden durch das am gesetzes, BGBl. Nr. 2/1920, hinsichtlich ihrer 

1. Jänner 1956 in Kraft getretene Bundesgesetz Geltung noch suspendiert waren. Sie traten viel
vom 9. September 1955, BGBl. Nr. 189/1955, mehr erst auf Grund der Bestimmungen der 
über die allgemeine Sozialversicherung (All- Verfassungs - übergangs,gesetz - Novelle, BGBL 
gemeines Sozialversicherungsgesetz - ASVG.) Nr. 269/1925, mit 1. Oktober 192,5 in Wirk
ersetzt, soweit nicht im ASVG. selbst eine samkeit. Bundessache ist gemäß Art. 10 Abs. 1 
ander,e Regelung getroffen wird. Die im ASVG. Z. 13 B.-VG. unter anderem auch die Gesetz
vorgesehene Abänderung der sozialversicherungs- gebung und Vollziehung in Angelegenheiten des 
rechtlichen Vorschriften erfordert auch eine Ab- Stiftungs-· und Fondswesens, wenn es sich um 
änderung der entsprechenden Bestimmungen des Stiftungen und Fonds 'handelt, die nach ihrem 
BUI1(fesgesetzes BGBl. Nr. 13/1952 in der der- Zweck über den Interessenbereich eines Landes 
zeit geltenden Fassung. hinausgehen und nicht schon vor dem 1. Oktober 

Durch diese Novelle soll außerdem be- 1925 von den Ländern autonom verwaltet wur
stehenden verfassungsrechtlichen Bedenken gegen den. Da die oben genannten Voraussetzu'ngen für 
das genannte Bundesgesetz Rechnung getragen den Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds zutreffen 
werden. Die Novelle legt in der in Art. I Z. 7 und' der Wohnbauförderungsbeitrag ausschließ
vorgesehenen NeUfassung,des § 10.die Zuständig- lieh zur Verwendung im Sinne der Bestim
keit des Bundes zur Vollziehung des mehrfach mungen des BFG. und des im BGBl. unter 
erwähnten Bundesgesetzes in einer verfassungs- "N r. 187/1925 kundgemachten Statutes des 
rechtlich zweifelsfreien Weise fest. Zu dieser Bundes-Wohn- und'Siedlungsfonds bestimmt ist, 
Verfassungsbestimmung wird 1m besonderen erschien es vertretbar, die Zuständigkeit 'des 
noch ausgeführt: Bundes zur Erlassung und zur Vollziehung des 

Im § 1 des am 1. Jänner 1952 in Kraft ge- Gesetzes als gegeben anzunehmen. Gegen diese 
tretenen Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1951, Rechtsansicht sind aber auch verfassungsrecht
BGBl. Nr. 13/1952, in der. Fassung des Bundes- liche Bedenken :geäußert worden, die in der 
gesetzes BGBI. Nr. 155/1954, dessen Abände- Folgezeit durch das Erkenntnis der VerfGH.
rung und Ergänzung Gegenstand des . vor- Slg. Nr. 2668 an Gewicht sehr gewonnen haben. 
liegenden Bundesgesetzes ist, wird bestimmt, daß Dem zitierten Erkenntnis zufolge ist über die 
zur Förderung der Errichtung von Kleinwoh- Frage der Zuständigkeit des Bundes oder der 
nungshäusern ein Wohnbauförderungsbeitrag an Länder zur Erlassung von Vorschriften über die 
den Bundes-W ohn- und Siedlungsfonds zu Errichtung, Einrichtung und Verwaltung von 
leisten ist. Der Wohnbauförderungsbeitrag stellt Stiftungen und Fonds nicht nach ihrer rein 
einen nach Maßgabe der Bestimmungen des ge- äußerlichen Form, sondern nach ihrem inneren 
nannten Bundesgesetzes vom Dienstnehmer' Wesen, also nach ihrem Zweck und ihren Auf
('Heimarbeiter) und vom Dienst(Auftrag)geber gaben zu entscheiden. Demgemäß kann für die 
für die von ihm beschäftigten beitrags- Regelung des Wohnbauförderungsbeitrages der 
pflichtigen Dienstnehmer (Heimarbeiter) zu Kompetenztatbestand "Stiftungs- und Fonds-
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wesen" nicht in Anspruch genommen werden. 
Vielmehr ist anzunehmen, daß es' sich bei dieser 
Regelung um eine Maßnahme auf dem Gebiete 
des Volkswohnungswesens (Art. 11 Abs. 1 Z. 3) 
handelt (vgl. das Erk. des VerfGH. Slg. 
Nr. 2209). Dienen doch die Wohnbauförderungs
beiträge, die an den Bundes-W ohn- und Sied
lungsfonds zu leistep. sind, der Förderung der 
Errichtung von Kleinwohnungen. Auf dem Ge
biete des Volkswohnungswesens ist aber nur die 
Gesetzgebung Bundessache, die Vollziehung hin
gegen Landessache. Gegen das Gesetz über die 
Einhebung eines W ohnbaufönderungsbeitrages 
könn ten daher insofern verf assungsrech diche 
Bedenken erhoben werden, als es mit seiner Voll
ziehung Organe des Bundes betraut. Durch die 
in Aussicht genommene Verfassungsbestimmung 
wird diesem verfassungsrechtlichen Bedenken 
Rechnung getragen. 

3 

Kranken- und Rentenversicherung eme einheit
liche Höchstbeitragsgrundlage von 2400 S 
monatlich vorgesehen war, wird nunmehr im 
§ 45 Abs. 1 des, ASVG. bestimmt, daß die all
gemeine Beitragsgrundlage in der Kranken
versicherung, beziehungs,weise die' Bemessungs
grundlage in der Krankenversicherung der 
Bundesangestellten, je Kalendertag höchstens 
80 S ,(je Monat 2400 S), in der Pensionsversiche
rung aber je Kalendertag höchstens 120 S (je 
Monat 3600 S) beträgt. Um bei den Dienst
verhältnissen, die gemäß § 5 ASVG. von der 
Voll versicherung ausgenommen sind, aber gemäß 
den §§ 7 und 8 einer Teilversicherung in Form 
der Pensions(Unfalls)versicherung unterliegen, 
eine Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrages 
über den bisher geltenden Höchstsatz von je 
12 S im Monat für Dienstnehmer und Dienst
geber auszuschließen, mußte ausdrücklich fest
gelegt werden, daß als Höchstbeitragsgrundlage 
für den Wohnbauförderungsbeitrag nur der in 
der Krankenversicherung geltende Höchstbetrag 
der allgemeinen Beitragsgrundlage (Bemessungs-' 
grundlage) .in Betracht kommen kann. 

Für die Aufrechterhaltung der Bundes
kompetenz zur Vollziehung des genannten 
Bundesgesetzes sprechen auch gewid1>tige rechts
politische Gründe. Die Vollziehung des BFG. 
ist nach den geltenden Bestimmungen Bundes
sache. Die Eingänge aus dem W ohnbauförde
rungsbeitrag bilden die Haupteinnahmsquelledes Zu Z. 4 und 5: Die Bestimmungen des § 5 
Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds. Sie werden, Abs. 1 und 3 des Bundesgesetzes BGBL Nr. 13/ 
wie schon erwähnt, in der weitaus über- 1952 werden an die Bes,timmungen der §§ 4 
wiegenden Anzahl der Fälle durch die Träger und 63 Abs. 2 des ASVG. angepaßt; sie dienen 
der gesetzlichen Krankenversicherung gemeinsam auc..~ der KlarsteIlung, daß mit der Einhebung 
mit ,den Beiträgen zur Kranken- oder Pen- des Wohnbauförderungsbeitrages ausschließlich 
sionsversicherung eingehoben. Gemäß § 5 Abs.5 die Träger der gesetzlichen Krankenversiche
haben die Träger der Krankenversicherung die rung betraut sind. Im § 63 Abs. 2 ASVG. 
in einem Monat eingehobenen Wohnbauförde- wurde der V~rzugszins~nsatz für V?I? Träge~ der 
rungsbeiträge nach Abzug der ihnen gemäß § 5 Kra?kenv~rs1cherung .m.~t re0tz.~'t,g. abgefuhrte 
Abs. 4 zustehenden Vergütung an den Bundes- ~ozlalversI0er':':lgsbeltrage mit Jahrhch. 2. v. H. 
W ohn- und Siedlungsfonds abzuführen, der vom I ube~ de~ JeweIl~?en Rate der Oesterrelchlschen 

. Bundesminjsterium für soziale Verwaltung ver- NatIonalbank fur den Wechseleskompte fest
waltet wird. Es erschiene daher unzweckmäßig gesetzt. 
und aus Gründen der, Verwaltungsvereinfachung ,Zu Z. 6: Gemäß § 58 Abs. 3 ASVG. hat der 
unvertretbar, wenn ,die W ohnbauförderungs- Beitragsschuldner ,die Kranken-, Pensions- und 
beiträge an die Länder abgeführt werden sollten, Unfalls versicherungsbeiträge beim Träger der 
die sie sodann an den Bundes-Wohn- und Sied- Krankenversicherung einzuzahlen; dieser Träger 
lungsfonds abzuführen hätten. ist gemäß Abs. 5 aus s chi i e ß li eh be-

Den eben angeführten Zwecken dient das vor- auftragt, die Beitragsforderung rechtlich geltend 
liegende Bundesgesetz. ' , zu machen. Im Hinblick darauf war auch die 

Zu den einzelnen Bestimmungen dieses Bestimmung des § 8 des Bundesgesetzes BGBL 
Bundesgesetzes wird folgendes bemerkt: Nr. 13/1952, in der geltenden Fassung ent

Zu Art. I: 

Zu Z. 1: Die in Z. 1 vorgesehene· Abänderung 
der Bestimmungen des § 2 Abs. 2 dient der An
passung an die entsprechenden Bestimmungen des 
ASVG. und der KlarsteIlung. 

Zu Z. 2: Die Neufassung der Bestimmung des 
§ 2 Abs. 3 lit. e war zur Anpassung an die ent
sprechenden Bestimmungen des ASVG. erforder
lich. Da die in lit. f genannte Verordnung der 
Bundesregierung bereits erlassen wurde, war sie 
im Gesetz zu zitieren. 

Zu Z. 3: Während .in den bisher geltenden 
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften über 

sprechend abzuändern. 

Zu Art. 11: 

Die Bestimmungen des ASVG. traten am 
1. Jänner 1956 in Kraft. Der Zeitpunkt des In
krafttretens dieses Bundesgesetzes war daher 
entsprechend, und zwar mit dem Beginn der 
Beitragsperiode Jänner 1956, festzusetzen. 

Mit der Durchführung der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes ist ein Mehraufwand an 
Verwaltungskosten nicht verbunden. 

......... / 
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Geltender Text "derabzlländernden Vorschriften des Bundesgesetzes über 
die Einhebung eines Wohnbauförderungsbeitrages. 

§ .~. (1) 

. (2) Ist';. ein beitragspflichtiger' Dienstnehmer 
(Heimarbeiter) gleichzeitig bei mehreren beitrags
pflichtigen. Dienst(Auftrags)gebern .. beschäftigt, 
so besteht die Beitragspflicht auf Grund von 
Dienst(Auftrags)verhältnissen' Zu . den Dienst

. (Auftrags)gebern, bei denen eine zw(:ite oder wei-
tere Lohnsteuerkarte erliegt, nur dan.n und inso
weit, als der bei· .Zugi-undelegungder Summe 
zweier oder tpehrerer Entgelte (Abs. 1 lit. a)sich 
ergebende Höchstbetrag der 'Bemessungsgrund
lage (§ 3 Abs.l) nicht überschritten wird; hiebei 
sind Lohnsteuerka-rten für Entgeltenichtz~ be
rüCksichtigen, die eine' Beitragspflicht .nicht be
gründen. 

(3) Aasgep.ommen v9nd~r Beüragspflicht sind: 
a} ............. -: 

b) .. :' ......... ' .. 
.:e)' ....... -:'. ... . 

'. d). ~ ....... '.' .' 
. e)Dienstnehmer (Heimarbeiter), die in ·der 

'gesetzlichen Krankenversicherung oder, so
w(:it eine. solche nicht in Betracht kommt, 
in ,der gesetzlichen, Rentenversicherung 
wegen vorübergehender (geringfügig ent
lohnter) Dienstleistung versicherungsfrei 

. sind; . , 

f) Dienstnehmer; soweit ihnen als Angehöri
gen aUsländischer diplomatischer Vertre

'tungsbehörden die Vorrechte der Exterri
torialität zus;ehen oder, soweit sie als An
gehörige konsularischer Verttetungsbe

. hördenoder auf Grund einer Verordnung 
'd.e'~ Bundesregierung nach dem Bundes
gesetze vom 24. Feber 1954, BGBL Nr.74, 
von der Lohnsteuer befreit sind; 

'g) ............ . 

. §. 3; (1) Der Beitrag beträgt für jeden beitrags
pflichtigen Dienstnehmer (Heimarbeiter), der in 

,der :' Krahken(Renten)versicher~ng pflichtver
sichert ist, 5. v. T. der maßgebenden Beitrags
g~ndlage. Für die Dienstnehmer (Heimarbeiter), 
dle in .der Kranken(Renten)versi~erung' niCht 
pfliehtversichert sind, beträgt der Beitrag 5 v. T. 
des Arbeitsverdiel;lstes aus dem Dienstverhältnis, 

für das der Beitrag zu entrichten ist, bis zu dem 
in der allgemeinen Krankenversicherung gelten
den Höchstbetrag der Bemessungsgrundlage. 

(2) .' ••••••••••• 

§ 5. (1) Soweit für die nach diesem Bundes
gesetze beitragspflichtigen Dienstnehmer (Heim
a·rbeiter) Beiträge zu einer gesetzlichen Ktanken
oder Rentenversicherung zu leisten sind, sind die 
Beiträge nach § 3 gemeinsam mit den Beiträgen 
zur Kranken- oder Rentenversicherung von dem 
für die Einhebung zuständigen Versicherungs-
träger einzuheben. . 

(2) ••••••••.••• 

(3) •••••••••.•• 

'(4) ..••.•••.••• 

(5) Die Träger der gesetzlichen Krankenver
sicherung haben die in einem Kalendermonat 
eingehobenen Beiträge nach Abzug der Vergü
tung nach Abs. 4 bis zum Fünfzehnten des darauf 
folgenden Monates an, den Bundes-W ohn:- und 
Siedlungsfonds abzuführen. Für verspätet abge
führte Beiträge sind ab dem Fälligkeitstage Ver
zugszinsen in der Höhe von jährlich 2 v. H.zu 
leisten. ' 

§ 8. über die. Beitragspflicht entscheidet im , 
Streitfalle der Landeshauptmann. Im Verfahren 
über die Entscheidung der Beitragspflicht sind 
die Träger der gesetzlichen Kranken- oder Ren
tenversicherung, soweit sie für die Einhebung der 
Beiträge zuständig sind (§.5 Abs. 1), Partei im. 
Sinne der Bestimmungen des Allgemeinen 
VerwaltungSlVerfahrensgesetzes - A VG. 1950, 
BGBL Nr. 172. 

§ 10. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jän
ner 1952 in Kraft. Der Beitrag ist, soweit er 
wöchentlich :ru leisten ist, erstmals für die Woche 
zu leisten, in die der 1. Jänner 1952 fäl1t.'~) 

. (2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
1st das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
betraut. 

*) Der Wohnbauförderungsbeitrag in der durch die 
-Novelle BGBl. Nr. 155/1954 vorgesehenen Höhe war 
gemäß Art. 11 dieser Novelle erstmals für die Woche 
zu leisten, in die der 1. August 1954 gefallen war. 
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